
Eckpunkte der Behindertenhilfe  
im Deutschen Roten Kreuz

Eine Orientierungshilfe
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„Nichts über uns ohne uns.“ – So lautet in aller Kürze 
die Kernbotschaft der UN-Behindertenrechtskonventi-
on, die am 26. März 2009 in Deutschland in Kraft ge-
treten ist. Die von den Vereinten Nationen gegebenen 
neuen Impulse sind auch für das Deutsche Rote Kreuz 
Herausforderung und Ermutigung, die weitere Ent-
wicklung hin zu einer inklusiven Gesellschaft – auch 
für Menschen mit Behinderungen – konsequent mit zu 
gestalten.  

Auf diesem Weg ist in den vergangenen Jahren schon 
viel erreicht worden. 1994 erhielt die Gleichberechti-
gung behinderter Menschen Verfassungsrang: Der Ar-
tikel 3 des Grundgesetzes wurde um den Satz „Nie-
mand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt 
werden.“ ergänzt. 2001 wurde das Neunte Sozialge-
setzbuch, 2002 das Behindertengleichstellungsgesetz 
und 2006 das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
verabschiedet. 

Seit März 2009 ist mit dem Inkrafttreten der UN- 
Behindertenrechtskonvention in Deutschland der 
 Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe – weg vom 

Fürsorgeprinzip und hin zu Selbstbestimmung und 
 gesellschaftlicher Teilhabe – vollzogen. 

Das Deutsche Rote Kreuz setzt sich seit seiner Grün-
dung für ein gleichberechtigtes Miteinander von be-
hinderten und nicht behinderten Menschen auf der 
Grundlage von gegenseitigem Verständnis und Rück-
sichtnahme ein. Unsere Grundsätze sind uns seit jeher 
Verpflichtung, der Würde eines jeden Menschen Ach-
tung zu verschaffen. Dies umfasst auch das Recht al-
ler Menschen mit Behinderung auf Selbstbestimmung 
und Inklusion in allen Lebensbereichen.
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Menschen mit Behinderung stetig gewachsen. Heu-
te sind wir mit 400 Behindertenfahrdiensten bundes- 
weit einer der größten Anbieter. Mehr als 200 inte-
grative  Kindertageseinrichtungen, 70 Beratungsstel-
len für Menschen mit Behinderungen und ihre Ange-
hörigen, weit über 150 stationäre und ambulant be-
treute Wohnangebote, drei Berufsbildungswerke und 
etwa 30 Werkstätten für behinderte Menschen so-
wie eine Vielfalt weiterer Angebote und Aktivitäten 
machen das Deutsche Rote Kreuz zu einem wichtigen 
Träger von Einrichtungen und Diensten der Behinder-
tenhilfe.

Bürgerschaftliches Engagement ist dabei ein unver-
zichtbarer Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Viele 
Ehrenamtliche unterstützen Menschen mit Behinde-
rungen im Alltag und leisten damit unverzichtbare Bei-
träge zu Verbesserung ihrer Lebensqualität. Und für 
viele Menschen mit Behinderung bieten wir Möglich-
keiten der ehrenamtlichen Mitwirkung in unseren Dien-
sten und Einrichtungen.   

Als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege 
ist sich das Deutsche Rote Kreuz der gewach-

senen Bedeutung der Behindertenhilfe bewusst 
und nimmt diese satzungsgemäße Aufgabe enga- 
giert im Sinne der behinderten Menschen auf der 
Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention 
wahr.

Die vorliegende Broschüre skizziert Selbstverständnis, 
Arbeitsweise und Ziele der DRK-Behindertenhilfe. Mit 
den „Eckpunkten der Behindertenhilfe“ wollen wir allen 
Menschen, die im Rahmen der verschiedenen Ange-
bote im DRK ehren- und hauptamtlich tätig sind, eine 
Orientierungshilfe an die Hand geben. Allen Interes-
sierten wollen wir einen ersten Eindruck von unserer 
Arbeit vermitteln. 

Allen, die sich mit uns für Menschen mit Behinderung 
engagieren und an der Entwicklung einer inklu siven 
Gesellschaft arbeiten, wünsche ich viel Erfolg! 

Donata Freifrau Schenck zu Schweinsberg 
Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes
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Leitlinien der Behindertenhilfe

Menschlichkeit:
Das Deutsche Rote Kreuz tritt aktiv für die Würde aller 
Menschen ein. Es setzt sich für ein Miteinander von 
behinderten und nicht behinderten Menschen auf der 
Grundlage von gegenseitigem Verständnis und Rück-
sichtnahme und die gesellschaftliche Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen ein. Die Aufgabe des 
Deutschen Roten Kreuzes ist, menschliches Leiden 
überall und jederzeit zu verhüten und zu lindern; es 
ist bestrebt, Leben und Gesundheit aller Menschen zu 
schützen. 

Unparteilichkeit:
Unverwechselbares Merkmal des Deutschen Roten 
Kreuzes ist die Unparteilichkeit: Es unterscheidet bei 
seiner Arbeit mit und für Menschen mit Behinderung 
weder nach Geschlecht und sexueller Orientierung, 
noch nach ethnischer Zugehörigkeit, Nationalität, 
 Re li gion, sozialer Stellung oder politischer Überzeu-
gung. 

Das Deutsche Rote Kreuz unterstützt Menschen mit 
Behinderung unterschiedslos nach dem Maß der 

Not und des Möglichen; es stellt allein den Men-
schen in den Mittelpunkt seines Handelns, achtet 
die Selbstbestimmung und fördert seine Eigenver-
antwortung.

Neutralität:
Das Deutsche Rote Kreuz ist dem Grundsatz der par-
teipolitischen, religiösen und ideologischen Neutralität 
verpflichtet. Es ergreift die Initiative und setzt sich dort 
anwaltschaftlich ein, wo gesellschaftliches und politi-
sches Denken und Handeln einer gleichberechtigten 
Teilhabe der Menschen mit Behinderung am Leben in 
der Gesellschaft entgegenstehen.
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Unabhängigkeit:
Das Deutsche Rote Kreuz gestaltet seine Arbeit auf 
der Basis der UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen, des Grundgesetzes 
der Bundesrepublik Deutschland, der geltenden Ge-
setze und der Satzung des Deutschen Roten Kreuzes. 
Es ist unabhängig von ideologischer Einflussnahme 
und handelt auf der Grundlage der Grundsätze der 
 Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewe-
gung. Es wird tätig unter Beachtung der aktuellen 
wissenschaftlich fachlichen Erkenntnisse der Behin-
dertenhilfe.

Freiwilligkeit
Das Deutsche Rote Kreuz bietet Menschen mit Be-
hinderungen zur Förderung ihrer Selbsthilfepotenziale 
engagierte und menschlich qualifizierte Hilfe an. Es 
schafft Raum für uneigennütziges bürgerschaftliches 
Engagement nach dem Grundsatz der Gleichwertig-
keit und des gegenseitigen Vertrauens.
Hierin werden die freiwilligen Helferinnen und Helfer 
von hauptamtlichen Fachkräften unterstützt.

Universalität
Das Deutsche Rote Kreuz und seine Gliederungen 
 sehen die Arbeit für und mit Menschen mit Behinde-
rung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und bun-
desweite Notwendigkeit. Egal an welchem Ort sich 
Menschen mit Behinderung mit ihren Anliegen und 
Bedürfnissen an das Deutsche Rote Kreuz wenden, 
erfahren sie Hilfe und Unterstützung. Die Gliederun- 
gen des Deutschen Roten Kreuzes stehen in fachlichem 
Austausch untereinander und sichern so die ständige 
Weiterentwicklung ihrer Arbeit, welche sich an den gülti-
gen fachlichen und qualitativen Standards orientiert.
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Einheit
Alle Gliederungen bilden die organisatorische Einheit 
des Deutschen Roten Kreuzes unter dem Primat der 
Grundsätze der Internationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mondbewegung. Das Deutsche Rote Kreuz steht Men-
schen mit und ohne Behinderung als Mitgestaltenden 
offen.

Selbstverständnis der  
Behindertenhilfe

Behindertenhilfe im Selbstverständnis des Deutschen 
Roten Kreuzes zielt auf die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung in allen Lebensbereichen, innerhalb und 
außerhalb des Deutschen Roten Kreuzes.

Die Behindertenhilfe im Deutschen Roten Kreuz als 
Fachaufgabe unterstützt Menschen mit Behinderung 
und ihre Angehörigen bei der Verwirklichung individu-
eller Lebensentwürfe.
 
Menschen mit Behinderung können Partnerinnen und 
Partner in der haupt- und ehrenamtlichen Arbeit in 
den Rotkreuzgemeinschaften wie der Sozialarbeit, im 
 Jugendrotkreuz u.a. sein.

 

Menschen mit Behinderung gestalten als Nutzerinnen 
und Nutzer mit ihren persönlichen Lebensentwürfen 
Angebote und Dienste des Deutschen Roten Kreuzes 
mit.
 
Durch regelmäßige Fortbildung sichern wir das Wissen 
und Können unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Aufgabe der Behindertenhilfe

Die Behindertenhilfe im Deutschen Roten Kreuz will 
sowohl die Teilhabe behinderter Menschen am Leben 
in der Gesellschaft in ihren individuellen Aspekten un-
terstützen als auch die gesellschaftlichen Bedingun-
gen weiterentwickeln, um Chancengleichheit und Teil-
habe zu fördern.

Menschen mit Be-
hinderung sollen 
ein Leben in ge-
sellschaftlicher Teil-
habe selbständig 
und selbstbestimmt 
nach ihren Vorstel-
lungen führen kön-
nen. Dies schließt 
alle behinderten 
und von Behinde-
rung bedrohten 
Menschen unab-
hängig von Art und 
Schwere der Behin-
derung oder ihrem 

Lebensort ein. Die Einrichtungen und Dienste im DRK 
setzen diese Grundsätze zu ihren Angeboten passend 
um.

Die Behindertenhilfe im Deutschen Roten Kreuz ori-
entiert sich am individuellen Hilfebedarf und den Be-
dürfnissen von Menschen mit Behinderung und ihrer 
Angehörigen. Sie umfasst
•	 berufsfördernde,	 pädagogische,	 pflegerische	 und	

technische Angebote durch Einrichtungen und 
Dienste,

•	 Information,	Beratung	und	Vermittlung,
•	 Begleitung,	Assistenz	und	Betreuung,
•	 Kommunikation,
•	 Freizeitangebote,
•	 Unterstützung	der	Selbsthilfe.

Um dem Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit 
Behinderung gerecht zu werden, ist es notwendig, die 
unterschiedlichen fachlichen Angebotsstrukturen in 
ausreichendem Maß bereitzustellen.

Die Qualität der Angebote wird beschrieben, regelmä-
ßig überprüft und am Bedarf der Nutzer und Nutzerin-
nen weiterentwickelt.©
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Perspektive

Die Be hin der ten hilfe im Deut schen Roten Kreuz wen-
det sich an alle Men schen mit Be  hinderung in unter-
schiedlichen Lebensphasen und Lebenssituationen 
und stellt die jeweils erforderlichen Angebote zur Un-
terstützung zur Verfügung. Damit trägt sie der Tatsache 
Rechnung, dass das Leben von Menschen mit Behin-
derung ganzheitlich geprägt ist durch ihre Persönlich-
keit und Biographie, durch ihr soziales und kulturelles 
Umfeld. Unabhängig von Art und Schwere der Behin-
derung wird die Lern- und Entwicklungsfähigkeit eines 
jeden Menschen betont.

Weiterentwicklung

Die sich verändernden Bedürfnisse, Bedarfe und 
Lebens strategien von behinderten Menschen sind 
Grundlage für die konzeptionelle Entwicklung aller An-
gebote im Bereich der Behindertenhilfe. Dafür werden 
die notwendigen Kommunikations- und Hilfesysteme 
weiter entwickelt. 

© DRK-Sozialwerk Bernkastel-Wittlich gGmbH © DRK Behindertenwerkstätten Potsdam gGmbH © Winfried Eberhardt
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Selbstbestimmt leben als Ziel und 
Prozess

Individuelle Lebensentwürfe nach seinen Möglichkei-
ten zu realisieren, ist Lebensprinzip für jeden Men-
schen in unserer Gesellschaft. Daher müssen die Ge-
gebenheiten vorhanden sein, gemeinsam zu wohnen, 
zu lernen, zu arbeiten und seine Freizeit zu verbringen.

Das Deutsche Rote Kreuz begleitet und unterstützt 
Menschen mit Behinderung insbesondere 
•	 durch	anwaltschaftliche	Vertretung,	
•	 mit	Möglichkeiten	zur	Teilhabe	und	Teilnahme,	
•	 bei	der	Wahrnehmung	und	Ausübung	 ihrer	Rechte	

und Pflichten und der Stärkung von Eigenverant-
wortung.

Selbstbestimmung und Vielfalt

Menschen mit Behinderung wirken am Gemeinwesen 
mit und erwarten zu Recht dessen barrierefreie Ge-
staltung.   

Die Angebote des Deutschen Roten Kreuzes sind ge-
meinwesenorientiert und „bürgernah“. Sie unterstüt-
zen Menschen mit Behinderung dabei, ihr Leben mög-
lichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich in ihrem 
Lebensumfeld zu führen. 

Das Deutsche Rote Kreuz geht Kooperationen mit ge-
eigneten Partnern in allen gesellschaftlichen Bereichen 
ein. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit und Ver-
netzung mit Selbsthilfeorganisationen und ehrenamtli-
chen und nachbarschaftlichen Hilfesystemen. So wird 
die Vielfalt der Angebote erhöht, die eine wesentliche 
Bedingung zur Ausübung des Wunsch- und Wahl-
rechts erfüllt. 

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht das Vertrauen 
in die Fähigkeiten der Menschen, ihre Lebenswelt zu 
gestalten.
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Das Deutsche Rote Kreuz tritt für die Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen gemäß der UN-
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen1 und des Bundesgleichstellungsgesetzes2  

ein und wendet sich aktiv gegen jede Benachteiligung 
behinderter Menschen in der Gesellschaft. 

Dem Rotkreuz-Grundsatz der Menschlichkeit ent-
spricht in der Verfassung der Bundesrepublik Deutsch-
land der Grundsatz der Menschenwürde und Gleich-
heit aller Menschen vor dem Gesetz. Seit 1994 schützt 
der Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes ausdrücklich 
Menschen mit Behinderungen vor Benachteiligungen.

Das Bundesgleichstellungsgesetz setzt sich zum Ziel 
“die Benachteiligung von behinderten Menschen zu 
beseitigen und zu verhindern sowie die gleichberech-
tigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben 
in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine 
selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen.“3 

In der Arbeit für und mit behinderten Menschen kommt 
es nicht nur auf die formelle gesetzliche Gleichbe-

rechtigung an, 
sondern auf 
die tatsächli-
che Umsetzung 
dieses Grund-
satzes im Zu-
sammenleben 
von behinderten 
und nicht be-
hinderten Men-
schen.

Die vorlie gen-
den Eck punkte 
unterstützen die 
Einr ichtungen 

und Dienste im Deutschen Roten Kreuz, dieses Ziel zu 
erreichen.

1 „Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderun-

gen“, in Deutschland in Kraft getreten am 26. März 2009

2 »Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und zur Änderung anderer Gesetze« 

(BGG), in Kraft getreten am 1. Mai 2002

3 § 1 BGG 
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im Deutschen Roten Kreuz
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Assistenz
Das ist eine Hilfe. Ein Assistent oder eine Assistentin 
hilft einer Person.
Die Person kann das nicht alleine machen. 
Sie sagt dem Assistent, wie er helfen soll.

Gesellschaft
Hier ist die deutsche Gesellschaft gemeint.
Das sind alle Menschen in Deutschland.

Grund-Gesetz
Darin stehen wichtige Gesetze für alle Menschen in 
Deutschland.
Das Grund-Gesetz heißt auch: Verfassung.

Teilhabe
Menschen mit Behinderung werden gleich behandelt 
wie Menschen ohne Behinderung. Sie können überall 
mitmachen, mitbestimmen, entscheiden.

UN-Konvention
Das ist ein Vertrag. Darin stehen die Rechte von Men-
schen mit Behinderung. 
UN ist die Abkürzung für die englischen Wörter: 
United Nations.
Auf deutsch heißt das: Vereinte Nationen.
Die meisten Länder der Welt machen bei den Verein-
ten Nationen mit.
Das haben sie beschlossen:
Behinderte und nicht behinderte Menschen sollen die 
gleichen Rechte haben.
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Redaktion 
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Titelbild 
Das Kunstatelier, Behindertenwerkstätten Oberpfalz Betreuungs-GmbH, info@wfb-cham.de

Hinweis: 
In dem Heft gibt es schwierige Wörter.
Sie sind unterstrichen. 
Die Erklärungen stehen im Wörterbuch links.
Das Deutsche Rote Kreuz heißt kurz: DRK.

Viel Spaß beim Lesen!
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Seit März 2009 gilt in Deutschland die UN-Konvention.
Das ist ein Vertrag. Darin stehen die Rechte von behinderten Menschen.
Die wichtigste Botschaft daraus ist: Nichts über uns ohne uns. 
Das ist damit gemeint: 
Menschen mit Behinderung sollen überall dabei sein können.
Sie sollen überall mitmachen können. 
Sie sollen selbst bestimmen können.

Das Deutsche Rote Kreuz will diese Ziele verwirklichen.
Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung 
sollen in Deutschland selbstverständlich werden.
Behinderte und nicht behinderte Menschen sollen 
gleichberechtigt sein.
Dafür setzt sich das Deutsche Rote Kreuz schon immer ein.
Wir achten die Würde von allen Menschen. Dazu gehört für uns:
Das Verständnis füreinander und das Rücksicht aufeinander nehmen.
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•	 400	Behinderten-Fahr-Dienste,	
•	 200	Kinder-Tages-Einrichtungen	für	Kinder	mit	und	ohne	Behinderung,
•	 70	Beratungs-Stellen,	
•	 150	Wohn-Angebote,	
•	 3	Berufs-Bildungs-Werke	und	30	Werkstätten.	

Viele	Ehrenamtliche	unterstützen	unsere	Arbeit.	
Ehrenamtliche	arbeiten	freiwillig	und	bekommen	kein	Geld	dafür.	
Sie	sind	sehr	wichtig	für	uns.	Sie	unterstützen	Menschen	mit	Behinderung	im	Alltag.
Zum	Beispiel	beim	Einkaufen	oder	in	der	Freizeit.
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Diese Aufgabe erfüllen wir gerne. 
Wir richten uns dabei nach der UN-Konvention. 
In diesem Heft zeigen wir unsere Arbeits-Weise und unsere Ziele.
Es ist ein Wegweiser für die Angebote des Deutschen Roten Kreuzes.
Allen Menschen, die sich mit uns für Menschen mit Behinderung 
einsetzen, wünsche ich viel Erfolg!

Donata Freifrau Schenck zu Schweinsberg
Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes
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Das DRK ist menschlich. 

Es setzt sich für die Würde aller Menschen ein.
Es möchte Leben und Gesundheit aller Menschen schützen.
Es möchte Leiden lindern und verhüten.
Menschen mit und ohne Behinderung sollen gut zusammen leben.
Verständnis und Rücksicht sind dabei besonders wichtig.

Das DRK ist für alle da.
Es setzt sich für alle Menschen mit Behinderung ein. 
Dabei ist es egal:
ob sie jung oder alt sind, reich oder arm, gläubig oder nicht gläubig.

Das DRK ist unabhängig. 
Es gehört keiner politischen Partei an. 
Es gehört auch keiner Religion an.
Das DRK setzt sich für die Teilhabe aller Menschen mit Behinderung ein.
Sie sollen überall gleichberechtigt dabei sein und mitmachen können.
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Das DRK handelt nach diesen Regeln und Gesetzen: 
• der UN-Konvention für die Rechte der behinderten Menschen,
• dem Grund-Gesetz für Deutschland,
• den Regeln des Deutschen und des Internationalen Roten Kreuzes.

Das DRK richtet sich nach den neuen Forschungen in der Behinderten-Hilfe.

Dem DRK ist freiwilliges Helfen wichtig. 
Das DRK bietet Menschen mit Behinderung verschiedene Hilfen an.
Die Fach-Leute sind dafür sehr gut ausgebildet.
Sie unterstützen auch die freiwilligen Helfer und Helferinnen.
Besonders wichtig ist dabei das gegenseitige Vertrauen. 

Das DRK hilft überall. 
Es kommt an den Ort, an dem behinderte Menschen Hilfe benötigen.
Die verschiedenen Hilfen werden ständig weiter entwickelt. 
Alle Menschen im DRK lernen dazu und tauschen ihr Wissen aus.
Menschen mit und ohne Behinderung können beim DRK mitmachen.
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Das DRK unterstützt Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen.
Sie sollen überall mitmachen können. Im Roten Kreuz und außerhalb davon.
Besonders wichtig dabei ist: 
Die Menschen sollen ihre eigenen Wünsche und Ideen für ihr Leben 
verwirklichen können.

Menschen mit Behinderung sind sehr wichtig in der Arbeit des DRK. 
Sie nutzen und gestalten die Angebote. 
Denn sie bringen eigene Ideen und Vorstellungen mit. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen regelmäßig Kurse mit. 
Dort lernen sie vieles hinzu und erweitern ihr Wissen und Können. 
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Das möchte die Behinderten-Hilfe im DRK:
• Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gesellschaft.
 Das heißt: Behinderte Menschen können überall mitmachen.
• Die Gesellschaft soll sich weiter entwickeln und besser werden.
 Damit behinderte Menschen besser teilhaben und mitmachen können.

Menschen mit Behinderung können ihr Leben nach ihren 
Vorstellungen führen.
Sie können selbständig leben und selbst bestimmen.
Deshalb richtet das DRK seine Angebote danach, 
was die Menschen brauchen. 
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Es gibt viele Angebote zur Unterstützung. 
So kann das DRK das Wunsch-Recht und Wahl-Recht 
der behinderten Menschen erfüllen. 
Es gibt zum Beispiel Einrichtungen und Dienste:  

• zum Lernen, Arbeiten, Wohnen oder zur Pfl ege. 
• Zur Information, Beratung und Vermittlung.
• Zur Begleitung, Assistenz und Betreuung.
• Zur Kommunikation, das bedeutet zum Beispiel:
 sich mitteilen durch sprechen oder malen.
• Zur Freizeit-Gestaltung.

Alle Angebote werden immer wieder überprüft und 
weiter entwickelt.
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Das DRK unterstützt alle Menschen mit Behinderung.
Deshalb gibt es viele unterschiedliche Angebote für sie.
Die Angebote zur Unterstützung sollen zu den Menschen passen.
Deshalb achtet das DRK sehr auf die Bedürfnisse der einzelnen Menschen.
Viele unterschiedliche Dinge sind dabei wichtig. Zum Beispiel:

• wo und wie eine Person lebt,
• welche Behinderung sie hat,
• was sie bisher erlebt hat.

Das DRK betrachtet den ganzen Menschen. Es geht davon aus, 
dass jeder Mensch lernen kann und sich weiter entwickeln kann.
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Alle Angebote werden ständig weiter entwickelt. 
Das DRK passt sie den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen an. 

6. Selbstbestimmt leben als Weg und Ziel :

Für jeden Menschen ist es wichtig, 
eigene Ideen und Pläne umsetzen zu können.
Daher muss es gute Möglichkeiten geben, 
wie man etwas gemeinsam machen kann. 
Zum Beispiel:
Gemeinsam wohnen, lernen, arbeiten und seine Freizeit verbringen.
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Das DRK unterstützt Menschen mit Behinderung auch dabei:
• Wir helfen Menschen, damit sie ihr Recht bekommen. 
 Zum Beispiel vor Gericht.
• Wir bieten Möglichkeiten zur Teilhabe und Teilnahme. Das heißt:
 Behinderte Menschen können mitmachen und mitbestimmen.
• Wir stärken die Menschen in ihren Rechten und Pfl ichten.
 Und in der Verantwortung für sich selbst.

7. Die Angebote sind vielfältig: 

Menschen mit Behinderung fordern, dass Hindernisse 
beseitigt werden. 
Das DRK unterstützt diese Forderung.
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Hindernisse sind zum Beispiel:
• Treppen, die Rollstuhl-Fahrer nicht hoch können.
• Eine Schwere Sprache, die viele nicht verstehen.

Unsere Angebote unterstützen die Menschen dort, wo sie leben.
Damit sie ihr Leben selbstbestimmt und verantwortlich führen können.

Das DRK arbeitet auch mit anderen Vereinen und Gruppen zusammen. 
Zum Beispiel: mit freiwilligen Helferinnen und Helfern.
Dadurch sind unsere Angebote sehr vielfältig. 
Wichtig bei der Arbeit ist uns das gegenseitige Vertrauen. 
Wir wissen: Jeder Mensch ist fähig, sein Leben zu gestalten.
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8. Alle Menschen sollen die gleichen Rechte haben: 

Menschen mit Behinderung sollen keine Nachteile haben.
Sie haben die gleichen Rechte, wie Menschen ohne Behinderung.
Das steht auch in verschiedenen Gesetzen.
Zum Beispiel: In der UN-Konvention oder im Grund-Gesetz.

Dem Deutschen Roten Kreuz ist es wichtig, 
dass diese Gesetze umgesetzt werden. 
Dann können Menschen mit und ohne Behinderung 
gleichberechtigt miteinander leben.
Alle Einrichtungen und Dienste im Deutschen Roten Kreuz möchten 
dieses Ziel erreichen. Dieses Heft unterstützt sie dabei.




